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FlOcbtlingm. und Vertriebenen die Heimkehr in Sicherheit und 
Würde zu erleichtern; 

21. fonlen alle KonfIiktparteien 1IIlChdrIlcklich mif, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu ergtelfen, um die Sicherheit des 
Personals der humanitllren OIgaoisationen zu gewährleisten, 
die an der Durchfllhnmg der humanitiiren und wirtschaftlichen 
Hilfsprogramme der Vereinten Nationen in bezug auf Afgha
nistan und der Programme der Hohen Kommissarln der Vet'
einten Nationen fIIr Flüchtlinge mitwirken, damit ,weitere 
heklagenswerte VorflUIe wie diejenigen vermieden werden, die 
unter dem genannten Personal Menschenleben gekostet haben; 

22. bittet die OIgaoisation der Vereinten Nationen fIIr 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, den Zwischenstaatlichen 
Ausschuß fIIr die Förderung der Rückgabe beziehungsweise im 
Falle unerlaubter Aneignung der Rückerstattung von Kulturgot 
an das Ursprungsland zu beauftragen, auf Aufforderung und in 
Zusammenarbeit mit den afghanischen BehOrden ZU untersu
chen, wie das Museum von Kabul wiederhergestellt werden 
kann, insbesondere durch die Ausfindigmachung der dem 
Lande gehörenden gestohlenen GegenstlInde, Maßnahmen zur 
Verhinderung der unerlauhten Einfahr, Ausfuhr und der Ober
tragung der Eigentumsrechte an dem dem Museum von KabuI 
gehörenden Kunstgegenstlin vorzuschlagen und dem Exe
kutivrat der OIgaoisation der Vereinten Nationen fIIr Erzie
hung, WtsSeDSChaft und Kultur darüber Bericht ZU Clstatten; 

23. empftehlt die Ohersetzung des Berichts des Sonderbe
richterstatters in die Sprachen Dari und Paschtu: 

24. fanlen die Behürden in Afghanistan 1IIlC1uIrllcklich 
mif, mit der Menschenrechts1mmmission und ihrem Sonderbe
richterstatter auch weiterhin voll zusammenzuarbeiten; 

25. fanlen den SonderhericbterS1atteI mif, weiter informa
tionen Ober spezifische Fälle schwerer Menschenrechtsverlet
zungen zu sauuneln und sich noch umfassender und stärker um 
die Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen zu be
mOhen. die gezielt oder in erster Linie gegen Frauen gerichtet 
sind, um den wirksamen Schutz ihrer Menschenrechte zu 
gewährleisten; 

26. ersucht den Genera1sekretllr, dem Sonderbericht
erstatter jede erforderliche Unterstützung zu gewilhren; 

27. beschließt, die MenschenrechlBsituation in Afghani
stan auf ihrer t1lnfzigsten Thgung im Lichte der von der Men
schenrechtskommission und vom Wlrtschafts- und Sozialrat 
vorgelegten zusätzlichen Erkennmisse weiter zu behandeln. 

94. Plenarsitz.rmg 
23. Dezember 1994 

49/208. Umfeseude VenrirkUclumg der Erklllnmg und 
des AktIOiISprograDIIDS von WIen und diesbezilgll
che AnsclaIußmaßnahmen 

Die Generalvenommlwlg, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/121 vom 
20. Dezember 1993, in der sie die Erk1llrung und das Aktions
programm von Wien gebilligt hat. die von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte'" die im Juni 1m in Wien stattfand. 
verabschiedet wurden, 

In Bekrilftlgung der Auffassung der Konferenz, daß die 
Förderung und der Schutz der Menschenrechte fIIr die interna
tionale Gemeinschaft eine vorrangige Angelegenheit ist, 

In Anbetracht dessen, daß die FOrderung der allgemeinen 
Achtung und Binha1tung der Menschenrechte und Grund
freiheiten eines der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Hauptziele der Vereinten Nationen und eine der 
wichtigsten PrioritIiten der OIgaoisation ist, 

mit Genugtl/U1lg Ober die Resolution 19!1419S der Men
schenrechlBkommission vom 9. März 1994 Ober die Welt
konferenz über Menschenrechte"', in der die Kommission 
unter anderem alle Sonderheauftrag SonderherichtetstatWr, 
unabhlingigen Sachverständigen und tbemenhezogenen 
Arbeitsgruppen der Kommission aufgefordert hat. den in der 
Erk1llrung und dem Aktionsprogramm von Wien entbaItenen 
B)npfehlungen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats von 
Rechnung zu tragen, 

in Anerkennung der in der Erk1llrung und dem Aktions
programm von Wien bekundeten dringenden Notwendigkeit, 
FiUle der Verweigerung oder Verletzung von Menschenrechten 
zu beseitigen, 

iJberz.eugr, daß die Konferenz einen wichtigen Beitrag zur 
Sache der Menschenrechte geleistet bat und daß die Erk1llrung 
und das Aktionsprogramm von Wien in wirksame Maßnahmen 
seitens der Staaten, der Z1JstlIndigen Organe und OIgaoisatio
nen der Vereinten Nationen sowie der anderen in Betracht 
kommenden OIgaoisationen, einschließlich der nichtsmm1i
ehen Organisationen, umgesetzt werden miIssen, 

eingedenk dessen, daß die Erk1llrung und das Aktions
programm von Wien den Vereinten Nationen und der intema
tiunalen Gemeinschaft einen QJnfasse'lden Rahmen von 
Grundsiitzen, Zielen und Mitteln für die FOrderung und den 
Schutz der Menschenrechte an die Hand gehen, 

feststellend, daß die Arbeitslast und die Aufgaben des 
Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Men
schenrechte durch die in der Erk1llrung und dem Aktions
programm von Wien vorgesehenen Tiltigkeiten weiter zu
genommen haben und daß die Generalversammlung auf ihrer 
achtundvieJ:zigsten 'Thgung erste Maßnahmen exgtiffen hat. um 
die Diskrepanz zwischen den vorhandenen Mitteln und den 
auftragsgemllßen Aktivitäten zu verringem, 

daran erinnernd, daß der Genera1sekretllr und die General
versammlung von der Konferenz ersucht worden sind, soforti
ge Maßnahmen zu ClgLelfen, um die Ressourcen fIIr das Men
schenrechtsprogramm im Rahmen des ordentlichen Hanshalts 
der Vereinten Nationen jetzt und für die Zukunft etbeblich zu 
erhöhen, 

Kenntnis nehmend von der Auffassung, die der Genera1se
kretär in seinem Bericht"'" zum Ausdruck gebracht hat. 
wonach die umgehende UnterstOtzung eines detaillierten Plans 
zur Verwirklichung der Erk1lIrung und des Aktionsprogramms 
von WIClI, samt den in diesem Zusammenhang erforderlichen 
finanziellen Beschlüssen, die Verwirklichung des breiten 
Spektrums von Zielen auf dem Gehiet der Menschenrechte 
erleichtem kfumte, die von der Konferenz vorgegeben worden, 
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feststellend, daß die Leiter aller Organisationen der 
Vereinten Nationen auf der ersten ordentlichen 'l1Igung 1994 
des Verwa\tungsausschusse fiIr Koordini im April 1994 
die Auswirkungen der Ergebnisse der ~ auf ihre 
jeweiligen Prognunme erörtert und sich verpflichtet haben, den 
Hohen J{ommissar der Vereinten Nationen fiIr Menschenrech
te, wie in der Resolution 48/141 vom 20. Dezember 1993 
dargelegt, bei der Koordinierung der mit Menschenrechts
fragen befaßten Organe, Organisationen und SondermJ!anisa
tionen der Vereinten Nationen zu unterstiltzen, 

1/QCh Behandlung des Berichts des Genemlsekretll:rs iIber 
die AnschlnBmaRnabmoo an die WeitkoDferenz iIber Men
schenrechte"" und des Berichts des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen fiIr Menschenrechte"", 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretiirs 
iIber die Anschlußmaßnahmen an die WeitkoDferenz über 
Menschenrechte und von dem Bericht des Hohen Kl>mmissars 
der Vereinten Nationen fiIr Menschenrechte; 

2. schließt sich der Au1fassung des Generalsek:retllrs 
an, daß die ErIdlirung und das Aktionsprogramm von Wren, 
ihre entsprechende Verwirklichung vorausgesetzt, einen 
Meilenstein in der Geschichte darstellen werden und daß 
hierzu konzertierte Anstrengungen seitens der Regierungen 
sowie der einzelstaatlichen Menschenrechtsinstitntionen, der 
intemationalen Organisationen, der Menschenrechtsorgane der 
Vereinten Nationen und der nichtstaatIichen Organisationen 
erforderlich sind; 

3. TIUlCht sich die in der Erkliirung und dem Aktions
programm von Wien bekundete Belailftigung der Wichtigkeit 
der Förderung der allgemeinen Achtung sowie der EinhaItung 
und des Schutzes aller Meoschenrechte und Grundfreiheiten 
im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen ZU eigen; 

, 4. ersucht den Generalsekretllr, fiIr die mllglichst weite 
Verbreitung der Erkliirung und des Aktiousprogramms von 
Wien zu sorgen; 

5. fonlert alle Staaten 1/QChdrilckllch mif, der Erkliirung 
und dem Aktionsprogramm von Wien breite PuhIiziW zu 
verschaffen, um die Öffentlichkeit stärker fiIr die Frage der 
Meoschenrechte und Grundfreiheiten zu sensibiIisieren; 

6. fonlert alle Staaten mif, im Lichte der Empfehlungen 
der Konferenz weitere Maßnahmen zur vollen Verwirklichung 
der Menschenrechte zu ergreifen; 

. 7. ersuchtden Generalsekretär, die Generalversammlung, 
die Menschenrechtskommission und die andeten mit Men
schenrechlsfragen befaßten Organe und Gremien des Systems 
der Vereinten Nationen, weitere Maßnahmen zur vollen 
Umsetzung aller Empfehlungen der Konferenz zn treffen; 

8. wiederholt das Ersuchen der Konferenz, es mögen 
sofortige Maßnahmen mgrift'en werden, um die Ressourcen fiIr 
das Menschenrechtsprogramm im Rahmen des ordentlichen 
Haushalts der Vereinten Nationen jetzt und fiIr die Zukunft 
erheblich zu erhöhen; 

9. ersucht den Hohen Kommissar fiIr Menschenrechte als 
denjenigen AmIstriiger der Vereinten Nationen, der die Haupt-
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verantwortung fiIr die MeoschenrechtsaktiviWen der Ver
einten Nationen triIgt, bis spiItestens 15. Februar 1995 zwecIcs 
Erstellung des Programmhanshaltsplans fiIr den Zweijab
reszeitranm 1996-1997 einen Bericht vorzulegen, der einen 
detaillierten Plan des pmsonellen und finanziellen 
Ressourcenbedarfs fiIr die Umsetzung derjenigen Empfeh
lungen der Erkliirung und des Aktionsprogramms von Wien 
enthlilt, die von den znstllndigen Organen der Vereinten 
Nationen gebilligt worden sind oder zu denen diese OJgane 
Beschilisse gefaSt haben; 

10. ersucht den Hohen Kl>mmissar <lI4fJenlem, in seinen 
Jahresbericht an die Generalversammlung einen Abschnitt 
über die zur nmfassenden Verwirklichung der Erkliirung und 
des Aktionsptogtaouns von Wien mgliffenen Maßnahnten und 
die dabei erzielten Fortschritte anfznnehmen; 

n. beschlisßt, diese Frage auf Wer fi1nfzigsten Thgnng 
unter dem UnteIpunkt ·Umfassende Verwirklichung der 
Erkliirung und des Aktionsprogramms von Wien und dies

. bezilgliche AnschIIIRmallnabmCOH zn behandeln. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

49/200. Sdmtz von KIndern, die von bewalfneten KoDfllk· 
ten betrolfen sind 

DIe Generalvel'Slllll11llrmg, 

in Bekr4ftlgung Wer Resolution 44I2S vom 20. November 
1989, mit der sie die Konvention über die Rechte des Kindes 
verabschiedet hat, und Wer Resolution 3318 (XXIX) vom 
14. Dezember 1974, mit der sie die ErkIIirung iIber den Schutz 
von Frauen und Kindem in Zeiten eines Notstands und im 
bewaffaeten Konflikt verldlndet hat, 

damn erinnernd, daß die Genfer Abkommen vom 12. An
gust 19491'10 und die dazugehörigen Zusatzprotokolle von 
1977171 sowie Artikel 38 der Konvention über die Rechte des 
Kindes den Kindem besonderen Schutz und eine Sonderbe
handlung einräumen, 

sowie unter Hinweis auf die We1terkliirung über das 
Übe.rleben, den Schutz und cUe Entwicklung der Kinder" und 
den :Aktionsplan zur Verwirklichung der Welterkliirung iIber 
das ÜberIehin, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in 
den neunziger Jahren", die von dem im September 1990 in 
New York abgehaltenen Weltkindetgipfel verabschiedet wur
den, und unter Betonung der Notwendigkeit, ihre Bestimmun
gen umzusetzen, 

im HinblJck auf die Arbeit des Ausschusses fiIr die Rechte 
des Kindes an der Erstellung des Vorentwurfs fiIr ein Fakolta
tivprotokoll zur Konvention flber die Rechte des Kindes, in 
denen es um die Beteiligung von Kindem an bewaffaeten 
Konflikten"" gebt, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Ausschusaes fiIr 
die Rechte des Kindes iIber seine vom 10. bis 28. Januar 1994 
in Genf abgehaltene fiInfIe Thgung210

, 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/94 der Menschen
rechtskommission vom 9. März 199432

, 
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